
Beschluss GK FFV LRV 08.03.2011 
Verfahrensregelung Schlichtung HMB-T 

Regelung von Verfahrensfragen im Zusammenhang mit der Schlichtung durch eine/n 
sachverständige/n Schlichter/in im Sinne der Anlage 4, Abs. 3, Unterabschnitt 2, Satz 5 
und 6 FFV LRV ab 01.01.2011 (HMB-T-Verfahren) 
 
 
Die Gemeinsame Kommission geht davon aus, dass die in der FFV LRV getroffenen Rege-
lungen zur Bildung von Gruppen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Hilfebedarf 
weitestgehend zu Ergebnissen führen, die im Einvernehmen zwischen dem jeweiligen Träger 
der Einrichtung und dem örtlichen Träger der Sozialhilfe erzielt werden.  
Das in der Anlage 4, Abs. 1, Unterabschnitt 2, Satz 5 und 6 für den Nichteinigungsfall vorge-
sehene Verfahren einer abschließenden Schlichtung durch landesweit lediglich vier sachver-
ständige Schlichter/innen ist darauf angelegt, dass es nur in seltenen Ausnahmefällen zur 
Anwendung kommen soll.  
 
 
1. Die Gemeinsame Kommission benennt sechs sachverständige Schlichter/innen für je-

weils zwei Jahre.  
 

2. Die sachverständigen Schlichter/innen verfügen über folgende Qualifikation: Sie müssen 
eine HMB-T-Schulung durchlaufen, Erfahrungen in der Begutachtungspraxis und eine 
einschlägige akademische Vorbildung haben. 

 
3. Anträge auf eine Entscheidung durch die/den sachverständige/n Schlichter/in sind schrift-

lich unter Darlegung des Dissenses über die Zuordnung an die Geschäftsstelle bei der 
Freien Wohlfahrtspflege zu richten. Die antragstellende Partei entrichtet eine pauschale 
Gebühr von € 475,00 als Vorschuss. 

 
4. Die/der sachverständige Schlichter/in entscheidet in der Regel nach Prüfung des persön-

lichen Hilfebedarfs im Kontakt mit dem Leistungsberechtigten innerhalb von sechs Wo-
chen nach der schriftlichen Beauftragung durch die Geschäftsstelle. Die/der sachver-
ständige Schlichter/in informiert die beteiligten Parteien in angemessenem zeitlichen Ab-
stand im Voraus über den Schlichtungstermin um ihnen die Gelegenheit zur Teilnahme 
zu ermöglichen. Die/der sachverständige Schlichter/in teilt der Geschäftsstelle ihre/seine 
Entscheidung über die Zuordnung zu einer Leistungsberechtigtengruppe unter Benen-
nung der Gesamtpunktzahl mit. 

 
5. Die Gebühr in Höhe von € 475,00 für die Tätigkeit der/des sachverständigen Schlichter/in 

trägt die Partei (Einrichtung oder zuständiger Träger der Sozialhilfe), deren Vorschlag zur 
Zuordnung zu einer Leistungsberechtigtengruppe nicht von der/dem sachverständigen 
Schlichter/in bestätigt wird oder die Partei, die in der vorgegebenen Frist keine Einschät-
zung bezüglich einer Leistungsberechtigtengruppe abgegeben hat.  
Wenn weder der Vorschlag der Einrichtung noch der des Trägers der Sozialhilfe von 
der/dem sachverständigen Schlichter/in bestätigt wird, tragen die Parteien die Gebühr je 
zur Hälfte.  

 
Die Geschäftsstelle nach Ziffer 3 der obigen Eckpunkte teilt der Geschäftsstelle der Gemein-
samen Kommission monatlich die Zahl der Begutachtungsanträge mit. 
 
 
 
Die Adresse der Geschäftsstelle ist: LAG FW, Ebhardtstr. 2, 30159 Hannover 
 
 


